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1. Die A ufnahm e der T atbestände der §§ 119, 120 entspricht den gesell
schaftlichen Bedürfnissen, denn diese das Leben und die G esund

heit gefährdenden U nterlassungen richten sich in erheblichem  Maße ge
gen das sozialistische Prinzip gegenseitiger Hilfe und Unterstützung.

2. Der Tatbestand en thält zwei Fälle, in denen die Pflicht zur H ilfe
leistung bestehen kann. Es sind

— Unglücksfälle oder
— eine G em eingefahr fü r das Leben oder die G esundheit von Menschen. 

Unglücksfälle sind unvorhergesehene Ereignisse, die einen erheblichen
Schaden an Personen oderSachen herbeiführen. Sie w erden vielfach durch 
Unfälle hervorgerufen, sind aber nicht auf solche beschränkt. Ein U n
glücksfall kann z. B. auch bei einer K rankheit vorliegen, w enn plötzlich 
gefährliche Symptome auftreten, w ie etw a eine Ohnm acht oder ein H erz
anfall. Die Sachlage m uß jedoch eine solche sein, daß zur V erhütung 
w eiterer Schäden frem de Hilfe erforderlich ist. Bei Unglücksfällen oder 
bei G efahrenzuständen beschränkt sich die strafrechtliche V eran tw ort
lichkeit bei un terlassener H ilfeleistung auf die G efährdung von Leben 
oder die G esundheit von Menschen. Bei einer G efährdung von Sachwer
ten, ohne daß Personen unm ittelbar gefährdet sind, ist zu prüfen, ob 
§ 191 Ziff. 3 A nw endung findet. Die Gemeingefahr ist h ier ausdrücklich auf 
Leben oder G esundheit beschränkt und dam it enger gefaßt als durch § 192.

3. Ob und welche Hilfe zu leisten war, ist abhängig von der jeweiligen 
konkreten Sachlage und von den K enntnissen und Fähigkeiten des

zur H ilfeleistung Verpflichteten. Beruf oder Tätigkeit können fü r  die A rt 
und den Umfang der geforderten möglichen Hilfe von Bedeutung sein. 
Ein A rzt w ird bei Verletzung eine konkretere Hilfe leisten können als 
ein m edizinischer Laie. Es w erden an den H ilfeleistenden keine A nfor
derungen gestellt, die er nicht erfüllen kann.

H ilfeleistung kann dann nicht gefordert werden, wenn dam it eine e r
hebliche G efahr fü r Leben oder G esundheit des H ilfeleistenden entsteht. 
Es muß sich dabei aber um eine erhebliche G efahr handeln. W ann eine 
erhebliche G efahr vorliegt, kann nicht allgem ein bestim m t werden, son
dern richtet sich nach der konkreten Situation im Einzelfall. Als M aßstab 
ist dabei die V erhältnism äßigkeit d e r  H ilfeleistung un te r eigener G efahr 
zum abzuwendenden Schaden zu sehen.

Hilfeleistung kann auch dann nicht gefordert werden, wenn sie ohne 
die V erletzung anderer wichtiger Pflichten nicht möglich ist. Auch h ier ist 
das wichtigste K riterium  die V erhältnism äßigkeit der anderen Pflichten 
zur Pflicht zur Hilfeleistung. Es handelt sich h ier um einen Fall des W ider
streits der Pflichten (vgl. § 20).

4. Die Tat kann nu r vorsätzlich begangen werden. Dabei ist zu beach
ten, daß der Tatbestand in der Regel von Situationen ausgeht, in

denen die unm ittelbare Lage ohne w eiteres erkennen läßt, daß eine H ilfe
leistung erforderlich ist. Der Vorsatz m uß um fassen:


